
 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Cremer 

Schulstr. 3 

51465 Bergisch Gladbach 

 

 

 

 

 

 

13. Dezember 2022 

 

Ihre Anfrage im JHA am 01.12.2022 zu TOP Ö9 „Förderung einer Sanierungsmaß-

nahme in der Kindertagesstätte St. Joseph“ 

 

 

Sehr geehrter Herr Cremer, 
 
in der o.g. Sitzung des JHA haben Sie angefragt, ob das Spielgerät auch für Kinder mit Be-

hinderungen nutzbar sei oder ob man ein solches anschaffen könne, sofern sich dort keine 

anderen entsprechenden Spielgeräte befinden. 

 

Antwort der Verwaltung: 

Auch Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen, Entwicklungsverzögerungen, Wahrneh-

mungsstörungen usw. können am Klettergerüst partizipieren. Lediglich ein Kind mit einer 

sehr schweren körperlichen Einschränkung, das im Rollstuhl sitzt, kann nicht auf das Gerüst 

klettern. Aber auch für dieses Kind kann das Gerüst ins Spiel einbezogen werden und z.B. 

zu einem Haus oder Versteck werden. Des Weiteren stehen andere Spielmöglichkeiten, wie 

z.B. ein Sandkasten, zur Verfügung, die uneingeschränkt von den schwer körperlich einge-

schränkten Kinder genutzt werden können. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

 

 

Ragnar Migenda 

Beigeordneter für 

Stadtentwicklung und Klimaschutz 

Fachbereich Jugend und Soziales 

Stadthaus an der Gohrsmühle 18 

Miriam Tomechna 

Telefon: (0 22 02) 14 28 65 

Telefax: (0 22 02) 14 70 28 65 

m.tomechna@stadt-gl.de 


